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Vorprüfungsbericht Bau und Umwelt 2. Vorprüfung

Nr. Aussagen im 2. Vorprüfungsbericht Behandlung Gemeinderat

1.1 Auf Wiederholungen allgemeiner Art des

Vorprüfungsberichts vom 19. August 2016

(Ziffern 1.1 bis 1.6) wird verzichtet. Die

entsprechenden Anforderungen gelten jedoch

weiterhin.

Wird zur Kenntnis genommen

1.2 (Z) Grundsätzlich ist festzuhalten, dass neben

den zwingenden Inhalten dieses

Vorprüfungsberichts auch verschiedene Anträge

und Vorbehalte der kantonalen Amtsstellen zu

berücksichtigen sind. Entweder sind

Änderungsanträge/-anliegen zu übernehmen

oder es ist im Planungsbericht eine Begründung

für deren Nichtberücksichtigung abzugeben.

Andernfalls ist eine Nichtgenehmigung bzw. eine

solche mit Vorbehalt zu gewärtigen.

Verschiedentlich wurde von kantonalen Stellen

festgestellt, dass bei der vorliegenden

Überarbeitung nicht alle Anträge aus der ersten

Vorprüfung berücksichtigt wurden.

Wird zur Kenntnis genommen und im

Planungs- und Mitwirkungsbericht

(PMB) erläutert.

1.3 (Z) Gemäss Art. 52a Raumplanungsverordnung

(RPV) dürfen während der Übergangsfrist nach

Art. 38a Raumplanungsgesetz (RPG)

Einzonungen nur genehmigt werden, wenn

mindestens eine gleich grosse Fläche ausgezont

wurde. Aufgrund der jüngsten

bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der

Beurteilungspraxis des ARE ist im Hinblick auf

die Genehmigung aufzuzeigen, dass es sich bei

den Kompensationsflächen um Zonen mit

vergleichbarer Bauzonenqualität handelt.

Beispielsweise können neue Dorfzonen nicht

durch die Auszonung von Ferienhauszonen

kompensiert werden. Für die Genehmigung hat

die Gemeinde Glarus Nord aufzuzeigen, durch

welche Nutzungszonen die neu eingezonten

Flächen kompensiert werden.

Die Gemeinde hat massgebliche

Auszonungen, resp. Nichteinzonungen in

die Landwirtschaftszone und die Zone für

künftige bauliche Nutzung

(Nichtbauzone) vorgeschlagen. Die

Umsetzung der vorliegenden Fassung

der NUP bedarf keiner

Flächenkompensationen. Die Gemeinde

erwartet jedoch von Seiten der

betroffenen Grundeigentümer heftigsten

Wiederstand gegen diese Auszonungen

resp. Nichteinzonungen.

2.1 (H) In diesem Kapitelwerden die Systematik und

Inhalte des Baureglements beschrieben bzw.

kommentiert. Wir empfehlen deshalb, für den

Wird zur Kenntnis genommen und

angepasst.
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Titel des Kapitels den Begriff ,,Baureglement" zu

verwenden.

2.2 (H) Wir stellen fest, dass die im ersten

Vorprüfungsbericht vorgebrachten Punkte

weitgehend berücksichtigt wurden. So wurden

insbesondere die zulässigen Nutzungen

spezifiziert und für die Arbeits- sowie die Sport-

und Intensiverholungszonen maximale

Gebäudehöhen definiert.

Wird zur Kenntnis genommen. Die

Gemeinde hat den Grundsatz, dass im

BauR nur Festlegungen getroffen,

welche nicht schon übergeordnet

geregelt sind, abgeändert. Das BauR soll

durchgängig aussagekräftig und

verständlich sein.

2.3 (H) Gemäss den am 22. Nov. 2016

nachgereichten Unterlagen und der

Neuzuweisung der Etappierungsgebiete zu den

Nichtbauzonen kann festgestellt werden, dass

sowohl die Wohn-, Misch- und Zentrumszonen

als auch die Arbeitszonen (inkl. Flugplatzzone A

und Bahnhofzone) wesentlich reduziert werden.

Auch die Ferienhauszonen und die Zone für

öffentliche Bauten und Anlagen werden

verringert. Einzig die

Spezialbauzonen erfahren eine Erhöhung, die im

Wesentlichen durch die Flugplatzzone B (Piste,

Rollweg) und die Raststättenzone begründet

wird. Damit werden jedoch keine neuen

Bauzonenreserven geschaffen.

Wird zur Kenntnis genommen. Mit

diesem „gesetzeskonformen“ Vorschlag

wird die Gemeinde auf wenig Verständnis

bei den betroffenen Grundeigentümern

stossen. Zudem ist für die Gemeinde

noch störend, weil die zu erwartenden

Entschädigungsforderungen wegen noch

fehlender Gesetzesgrundlage für die

Mehrwertabschöpfung, kaum tragbar

sein werden.

2.4 (H) Aufgrund der Ergebnisse der Vorprüfung und

des Mitwirkungsverfahrens wurde auf die

grundsätzliche Streichung der Ferienhauszone

verzichtet. Dies erscheint zweckmässig.

Wird zur Kenntnis genommen. Die

Gemeinde hat lediglich Parzellen in drei

Teilgebieten und nur soweit diese Teil

des weitegehend bebauten Gebiets

bilden eingezont. Es ist aber erklärtes

Ziel, dass nur temporäre

Wohnnutzungen erfolgen und die

Erschliessungskosten vollumfänglich

durch die Eigentümer / Nutzer getragen

werden müssen. Glarus Nord weist erst

einen Zweitwohnungsanteil von rund

16% auf. Ein gewisses Potenzial in den

Ferienhauszonen ist also vorhanden.

2.5 (H) lm angepassten Planungsbericht wurde die

angestrebte und erwartete Entwicklung der

Bevölkerung und der Arbeitsplätze plausibel

dargelegt. In der Gemeinde Glarus Nord betrug

das Bevölkerungswachstum der vergangenen 10

Wird zur Kenntnis genommen.
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Jahre im Durchschnitt 1,1 1 %. Aufgrund dieser

Entwicklung, der Wachstumsdynamik der

Gemeinde und der Bevölkerungsprognose des

Bundesamts für Statistik erscheint das

der Nutzungsplanung zugrunde gelegte

Wachstum von 1,0 % vernünftig und akzeptabel.

Diese Wachstumsrate entspricht auch der

Vorgabe des kommunalen Richtplans.

2.6 (H) Gemäss der Zuweisung der

Etappierungsgebiete zu einer Nichtbauzone und

den aktualisierten Berechnungen vom 23. Nov.

2016 besteht in den unüberbauten WMZ ein

Potenzial für die Unterbringung von 2'573

Einwohnergleichwerten (EWG). Dieser Wert liegt

knapp über dem prognostizierten Bedarf von

2'501 EGW. Aufgrund der Prognoseungenauigkeit

erscheint diese Differenz vernachlässigbar.

Unter Berücksichtigung der Mobilisierung der

inneren Reserven (819 EGW) entspricht die

Grösse der WMZ nach unserer Beurteilung dem

Bedarf für die nächsten 15 Jahre. Art. 15 Abs. 1

RPG wird bezüglich der WMZ demnach

eingehalten.

Wird zur Kenntnis genommen

2.7 (Z) Gemäss vorliegendem Entwurf für die 2.

Vorprüfung soll die Ferienhauszone beibehalten,

aber deutlich reduziert werden. In den

Erläuterungen des Planungsberichtsvermissen

wir eine Abschätzung des künftigen Bedarfs. Aus

den Unterlagen geht hervor, dass eine Reserve

von 13 o/o bzw. knapp 6'000 m2 vorhanden ist.

Zur Beurteilung, ob diese Reserve dem 15-

jåhrigen Bedarf entspricht, sind für die

Genehmigung

entsprechende Informationen und

Begründungen vorzulegen.

Wie erwähnt verfügt die Gemeinde über

ein Potenzial an Zweitwohnungen in den

Temporärwohnsiedlungen. Die

Flächenreserven lassen rund 15 – 20

zusätzliche Ferienhäuser zu. Bei einer

angemessenen Verdichtung könnten es

auch mehr Wohneinheiten sein. Die

Gemeinde möchte aber das noch

vorhandene Potenzial an

Zweitwohnungen lieber in den

Ortschaften am Kerenzerberg

ausschöpfen und damit auch die

bestehenden touristischen Intensiv- und

Extensivanlagen besser ausnutzen.

2.8 (H) lm Vergleich zum Mitwirkungsentwurf

wurden die Arbeitszonen um gut 5 ha reduziert.

Der Anteil unüberbauter Arbeitszonen ist dabei

von etwa 28 auf 25% gesunken. Dieser Anteil, der

Wird zur Kenntnis genommen.
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einem Drittel der heute überbauten Arbeitszonen

entspricht, erscheint immer noch hoch.

Die Gemeinde Glarus Nord zeigt mit einer

umfangreichen und detaillierten Übersicht der

Arbeitszonen deren aktuelle Nutzung,

Nutzungseignung, -absichten,

Erschliessungsstand und Eigentumsverhältnisse

auf. Diese Übersicht beurteilen wir als gute

Grundlage für das vom Bund gemäss

Technischer Richtlinie

Bauzonendimensionierung verlangte

Arbeitszonenmanagement.

Die Übersicht zeigt auf, dass gemäss

Zonenplanentwurf in Glarus Nord lediglich sechs

unüberbaute Areale mit einer Fläche von mehr

als zwei Hektaren verfügbar sind. Die übrigen

Reserven verteilen sich auf eine Vielzahl kleiner

Reserven, die sich für Betriebserweiterungen

und kleine Betriebe eignen, jedoch für

Neuansiedlungen grösserer und

flächenintensiver Unternehmen nicht in Frage

kommen.

Wie bereits im ersten Vorprüfungsbericht unter

Ziffer 3.15 erwähnt wurde, ist die neue

Arbeitszone beim Flugplatzareal Mollis erst nach

Abschluss der Gesamtüberarbeitung des

kantonalen Richtplans und der Sicherstellung

der grossräumigen Erschliessung (Spange

Netstal, öV-Anbindung) genehmigungsfähig.

Damit reduzieren sich die

Arbeitszonenreserven um weitere 1,8 ha.

Gemäss erstem Vorprüfungsbericht sind die

Bahnhofzonen den Arbeitszonenzuzurechnen, da

nach neuem Baureglement neben

Bahnhofsanlagen auch weitere bauliche

Nutzungen zulässig sind. In diesem

Zusammenhang ist für uns nicht

nachvollziehbar, weshalb bei den Bahnhöfen

Näfels-Mollis und Mühlehorn die Gleisanlagen

der Bahnhofzone zugeteilt werden, während dem

die Gleisanlagen bei den Bahnhöfen Bilten und
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Nieder- und Oberurnen zur Verkehrszone

gehören. Da eine Bebauung der

Gleisanlagen höchst unwahrscheinlich erscheint,

empfehlen wir, diese den Verkehrszonen

zuzuweisen.

Nach unserer Beurteilung ist unter

Berücksichtigung der vorstehenden

Ausführungen der Bedarfsnachweis für die

ausgewiesenen Arbeitszonenreserven knapp

hinreichend erbracht. Für die Genehmigung ist

zusätzlich aufzuzeigen, wie sich der

Überbauungsstand der Arbeitszonen in den

vergangenen Jahren entwickelt hat bzw. welche

Flächen in den letzten Jahren überbaut wurden.

2.9 (Z) Bezüglich der Festlegung der Flugplatzzone

und der weiteren Zonen im Gebiet des

Flugplatzes weisen wir nochmals darauf hin (vgl.

erster Vorprüfungsbericht Ziffer 2.14), dass eine

Genehmigung erst nach Abschluss des SIL- und

Umnutzungsverfahrens möglich ist. Da im

Rahmen des SIL- und Umnutzungsverfahrens

noch verschiedene offene Fragen bestehen und

Anpassungen der Zonierung absehbar sind,

empfehlen wir, die Zonierung im

Flugplatzbereich in einem separaten späteren

Zonenplanverfahren zu regeln. Mehrmalige

Änderungen und öffentliche Auflagen sowie

allfällige Genehmigungsvorbehalte können zu

Unklarheiten und Missverständnissen führen.

Falls die neue Zonierung im Flugplatzbereich

jetzt schon öffentlich aufgelegt und der

Gemeindeversammlung zur Entschlussfassung

vorgelegt wird, ist nicht auszuschliessen, dass

Einsprachen und Beschwerden eingehen, in

denen die fehlende übergeordnete Sachplanung

moniert wird. Solche Rechtsmittelverfahren

belasten die Verwaltung in unnötiger Weise und

sollten vermieden werden.

Wird zur Kenntnis genommen. Die

Gemeinde ist interessiert daran eine

vollständige, thematisch und

flächenbezogen umfassende

Nutzungsplanung zu erarbeiten. Die

Sistierung des Genehmigungsverfahrens

für Teilbereiche stellt für die Gemeinde

kein Problem dar.

2.10 (Z) Zu diesem Kapitel verweisen wir auf die

Stellungnahmen und Forderungen der

Fachstelle Ortsbildschutz und Denkmalpflege

Wird zur Kenntnis genommen. Die

Gemeinde hat die Thematik

Ortsbildschutz und Denkmalpflege

umfassend und nach allen
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sowie der kantonalen Natur- und

Heimatschutzkommission.

Gesichtspunkten besprochen. Die

Gemeinde ist sich des kulturellen Erbes

bewusst und möchte dieses im

Grundsatz auch pflegen und erhalten.

Die Gemeinde ist der Überzeugung, dass

dazu aber vorerst Entscheide des

Kantons zu treffen sind. Die erstellten

Inventare und Verzeichnisse sollen vom

Kanton „versabschiedet“ werden, bevor

sie vollumfänglich in die

Nutzungsplanung übernommen werden

sollen. Die Schutzobjekte nach

kantonaler Beurteilung sollen in der

Nutzungsplanung abgebildet werden.

2.11 (Z) Das Kapitel 1 5 (bisher Kapitel 14) wurde nur

unwesentlich ergänzt. Verschiedene neue

Arbeitszonen sind mit dem öffentlichen Verkehr

überhaupt nicht bzw. ungenügend erschlossen.

Die Ausscheidung neuer Arbeitszonen ohne öV-

Erschliessung erscheint uns kaum

genehmigungsfähig. Die Gemeinde hat für die

Genehmigung nach-

zuweisen, wie sie für die neu eingezonten

Arbeitsplatzgebiete eine angemessene öV-

Erschliessung sicherstellen will.

Die Gemeinde möchte für den einzigen

mit dem ÖV noch nicht hinreichend

erschlossenen Arbeitsstandort Flugplatz

im gegebenen Zeitpunkt die

Erreichbarkeit verbessern. Diese

Strategie soll im Massnahmenplan

Eingang finden. Der Anspruch des

Kantons kann mit der Genehmigung des

Sachplans Infrastruktur Luftfahrt SIL

zusätzlich abgesichert werden.

2.12 (Z) Wir weisen darauf hin, dass für neu

eingezonte Gebiete Art. 15 Abs. 4 Bst. d. RPG zur

Anwendung kommt. Dies bedeutet, dass die

Verfügbarkeit der neu eingezonten Flächen

rechtlich sichergestellt sein muss. Dies kann im

Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen

gemäss Art. 33 RBG geregelt werden.

Die Gemeinde wird allfällig nötige

Kaufrechtsverträge nach Abschluss der

öffentlichen Auflage und vor

Gemeindeversammlungsbeschluss

beschaffen.

2.13 (Z) Mit der Einführung einer Zone für künftige

bauliche Entwicklung, die keine Bauzone nach

Art. 15 RPG darstellt, ist der Zonenkatalog zu

ergänzen.

Wird zur Kenntnis genommen.

2.14 (H) Gemäss Planungsbericht besteht in

Oberurnen eine Überlagerung einer Grünzone

und Fruchtfolgefläche (FFF). Gemäss

Stellungnahme der Abt. Landwirtschaft wurde

die Grünzone verkleinert und die Überlagerung

Wird zur Kenntnis genommen.
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besteht nicht mehr. Der Text im Planungsbericht

kann demzufolge gestrichen werden.

2.15 (Z) Zu diesem Kapitel verweisen wir auf die

Stellungnahmen und Forderungen der Abt.

Umweltschutz und Energie sowie der kantonalen

Natur- und Heimatschutzkommission.

Siehe separates Dokument

Stellungnahme Umweltschutz und

Energie

2.16 (Z) Die in verschiedenen kantonalen

Stellungnahmen vorgebrachten Vorbehalte und

Anträge sind bei der weiteren Planung zu

berücksichtigen.

Siehe separate Stellungnahmen der

Abteilungen / Fachstellen

2.17 (H) Die überlagernde Windenergiezone wird

grossräumig ausgeschieden. In der

ausgeschiedenen Zone befinden sich mehrere

Wohnhäuser. Windanlagen haben von bewohnten

Gebäuden Mindestabstände einzuhalten. Aus

unserer Sicht erscheint eine Verkleinerung der

Perimeter der Zone für Windenergieanlagen auf

die tatsächlich

möglichen Standorte der Windanlagen inkl.

allfälliger Erschliessungsanlagen zweckmässig

zu sein. Wir empfehlen deshalb eine

Überprüfung der Zonenabgrenzung.

Die Gemeinde will im Rahmen der

Nutzungsplanung stufengerecht und

bezogen auf den derzeitigen

Wissensstand den möglichen Perimeter

für die Windenergieanlagen abbilden. Es

versteht sich von selbst, dass die

Detailstandorte im Projekt noch

ausgewiesen werden müssen und dass

alle umweltrechtlichen und

baurechtlichen Bestimmungen des

übergeordneten Rechts erfüllt werden

müssen.

2.18 (Z) Aufgrund der ersten Vorprüfung wurde für die

Zone für Sport und Extensiverholung im

Baureglement der neue Art. 46 eingefügt.

Gemäss diesem sind verschiedene Bauten und

Anlagen für Sport und Freizeitzwecke zulässig.

Dies widerspricht der Konzeption in der

kantonalen Raumplanungs- und

Baugesetzgebung, wonach grössere Bauten und

Anlagen für Sport und Freizeitzwecke in eine

Sport- und lntensiverholungszone gehören (Art.

14 BauV) und in Zonen für Sport und

Extensiverholung im Wesentlichen nur Sport-

und Erholungsaktivitäten d.h. Nutzungen

zugelassen sind (Art. 30 BauV). In Zonen für

Sport und Extensiverholung sind mit Ausnahme

von standortgebundenen (nach Art.24 RPG) und

kleinen Bauten und Anlagen (WC-Häuschen,

Spielplatzhäuschen, Grillstellen) keine grösseren

Bauten (Bootslagerhäuser, Campinggebäude)

zulässig. Artikel46 des Baureglements ist

Die Gemeinde hat nicht die Absicht in der

Sport- und Extensiverholungszone

grosse Bauvorhaben zu bewilligen. Die

offene Aufzählung im BauR zielt eben

gerade auf kleinere, aber bedarfsmässig

eben ausgewiesene Anlagen.
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diesbezüglich zu überarbeiten. Weiter halten wir

fest, dass gemäss Stellungnahme der Abt. Wald

vom 8. November eine Überlagerung einer Zone

für Sport und Extensiverholung mit Wald ohne

Rodungsbewilligung nicht zulässig ist.

3.1 (H) Aufgrund der Aussparungen der einzelnen

Zonenpläne 1:2'500 ist der Zonenplan 1:15'000

mit den grossräumigen Festlegungen nur

schwer lesbar. Grössere Perimeter wie z.B. die

Wildtierkorridore, die Landwirtschaftszone für

besondere Nutzungen und die Zone für

Windenergieanlagen sind gesamthaft nicht

überschaubar. Wir regen deshalb weiterhin an,

grossräumige Festlegungen im Zonenplan

1:15'000 dazustellen.

Die Gemeinde ist der Überzeugung, dass

die analogen Nutzungspläne, welche

derzeit noch Rechtskraft erlangen, eine

Teilfläche nur einfach abbilden sollen.

Bei einer doppelten Abbildung besteht

die Gefahr, dass unterschiedliche

Aussagen in den Plänen zu

Unsicherheiten führen. Die

Gesamtheitliche Darstellung kann in

Arbeitsplänen oder im GIS sichergestellt

werden.

3.2 (Z) Die Landwirtschaftszone für besondere

Nutzung in Bilten Nord umfasst verschiedene

nicht landwirtschaftlich genutzte Liegenschaften.

Die Zonenabgrenzung ist deshalb zu überprüfen.

Wurde geprüft. Abgrenzung wird

beibehalten.

3.3 (Z) Der Perimeter der Stichstrasse Näfels-Mollis

wird vom Autobahnzubringer bis zur Linthbrücke

der Verkehrszone zugewiesen. Im Bereich

Zschokke-Areal und Landolt Recycling AG wird

keine Verkehrszone ausgeschieden. Nachdem

für die Stichstrasse zwischenzeitlich das

Auflageprojekt erarbeitet (und öffentlich

aufgelegt) wurde, ist der gesamte Perimeter der

Stichstrasse der Verkehrszone zuzuweisen.

Wird zur Kenntnis genommen.

3.4 (Z) Wie oben unter Ziffer 2.8 erwähnt, ist die

Zonierung der Gleisanlagen des Bahnhofs

Näfels-Mollis zu überprüfen. Wir empfehlen die

Zuweisung zu einer Verkehrszone.

Wird zur Kenntnis genommen und

überprüft.

3.5 (Z) Die Zonierung der Parzellen Nr. 904 und 1233

ist gemäss Stellungnahme der Abt

Landwirtschaft vom 21. Nov. 2016 zu überprüfen.

Erfolgt

3.6 (Z) Die im Gäsi vorgesehene Überlagerung der

Zone für Sport und Extensiverholung auf

Waldareal ist gemäss Stellungnahme der Abt.

Wald nicht zulässig. Die Zonierung ist

entsprechend anzupassen.

Die Überlagerung ist waldrechtlich nicht

erwünscht. Die Gemeinde wollte mit der

Darstellung das Interesse an einer

„extensiven“ Nutzung dokumentieren;

die Gemeinde wird dieses Interesse nun
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in den forstrechtlichen Verfahren

einbringen.

3.7 (Z) Aufgrund des ersten Vorprüfungsberichts

wurden Teile der Parzellen-Nr. 96 und 675 GB

Filzbach neu der Grünzone mit Zonenzweck

Freihaltung zugewiesen, dies obwohl sie

überbaut sind und von Bauzonen umgeben sind.

Auch die neue Zonierung erscheint

raumplanerisch nicht zweckmässig und ist zu

überprüfen.

Es handelt sich teilweise um

Gartenanlagen. Die Zonenabgrenzung

wird nach Parzellengrenzen und

topografischen Aspekten angepasst

3.8 (Z) Die Zonierung der Parzellen Nr. 38, 39, 655

und 686 ist gemäss Stellungnahme der Abt.

Landwirtschaft vom 21. Nov. 2016 zu überprüfen.

3.9 (Z) Wie oben unter Ziffer 2.8 erwähnt, ist die

Zonierung der Gleisanlagen des Bahnhofs

Mühlehorn zu überprüfen. Wir empfehlen die

Zuweisung zu einer Verkehrszone.

Gleisanlagen werden fallweise der

Bahnhofzone (wenn eine Überbauung

denkbar und sinnvoll sein könnte) und

fallweise der Verkehrszone (wenn eine

Überbauung nicht sinnvoll ist)

zugeordnet

4.1 (H) Die überarbeiteten Bestimmungen des

Baureglements konnten mangels Ressourcen

juristisch nicht im Detail geprüft werden. Eine

grobe Einschätzung ergibt, dass die

wesentlichen zwingenden Vorbehalte aus der

ersten Vorprüfung berücksichtigt wurden.

Das Bauamt GLN hat weitere Fragen

gestellt, fallweise wurden diese

eingearbeitet. Es werden zusätzliche

Gesetzesbestimmungen in Diskussion

genommen: Mehrwertabschöpfung,

Kosten SNP und Bauberatungen

4.2 Art. 8 Art und Mass der Nutzung in den

Bauzonen. (H) In den beiden Spalten

,,Grenzabstand" ist verschiedentlich keine

Angabe bzw. ein Gedankenstrich vorhanden. Dies

könnte so interpretiert werden, dass in diesen

Zonen kein Grenzabstand einzuhalten ist. Um

Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir,

für die Grenzabstände bei allen Zonen ein

Metermass anzugeben.

Darstellerisch bereinigen

4.3 Art. 51 Gebiete für künftige bauliche

Entwicklung: (Z) Die Regelungen für die Gebiete

für künftige bauliche Entwicklung sind, wie

anlässlich der Besprechung zwischen dem

Abteilungsleiter Raumentwicklung und dem

Steuerungsausschuss vom 14. November 2016

diskutiert, zu überarbeiten. Dabei ist

klarzustellen, dass es sich bei diesem Zonentyp

Ist angepasst in Zone für künftige

bauliche Nutzung
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nicht um eine Bauzone, sondern um eine

Reservezone bzw. Zone für künftige bauliche

Entwicklung handelt. Ein Anspruch auf spätere

Einzonung besteht nicht. Bei der späteren

Zuweisung zur Bauzone ist das ordentliche

Verfahren zu durchlaufen. Dementsprechend soll

die Regelung nicht unter IV.

Verfahrensvorschriften sondern in Abschnitt II.

Nichtbaugebiet nach Art. 19 RBG eingegliedert

werden.

4.4 Art. 54 Überbauungsplan: (H) Nach Art. 23 Abs. 5

RBG hat die Gemeinde den Ausnützungsbonus

für Überbauungspläne im Baureglement

festzulegen. Nach unserer Auslegung von Art. 54

Abs. 3 BauR wird lediglich ein Bonus von 10%

der bebauten bzw. veränderbaren Fläche

gewährt. Die Mehrausnützung kann also nur

über eine Erweiterung der Nutzflächen auf den

einzelnen Geschossen realisiert werden.

Zusätzliche Geschosse wären demzufolge nicht

zulässig. Wir stellen uns die Frage, ob diese

Regelung ortsbaulich in jedem Fall zweckmässig

ist.

Die Geschossigkeit ist für das

Grundkonzept von zentraler Bedeutung.

Der Bonus soll auf die

Flächenbeanspruchung eingeschränkt

werden.

Schon allein die Vorgaben der

Regelbauweise erlauben eine

Mehrnutzung.

5 Aufgrund der der vorstehenden Beurteilung

sowie der vorliegenden kantonalen

Stellungnahmen kann für die Gesamtrevision des

Zonenplans und das neue Baureglement noch

nicht in allen Punkten eine Genehmigung in

Aussicht gestellt werden. Eine Überarbeitung in

den entsprechenden Punkten ist erforderlich.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme. Zur

Beantwortung allfälliger Fragen stehen Ihnen

Herr Peter Stocker, Abteilungsleiter

Raumentwicklung und Geoinformation, sowie die

einzelnen Vertreterinnen und Vertreter der

kantonalen Amtsstellen gerne zur Verfügung.

Wird zur Kenntnis genommen. Die

Gemeinde möchte am Terminplan

(öffentliche Auflage Januar 2017)

festhalten, was bedeutet, dass allfällige

Gespräche mit den kantonalen

Fachstellen parallel zur öffentlichen

Auflage stattfinden werden.


